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Pflegeversicherung 

196. Die von der Union eingeführte Pflegeversicherung hat sich bewährt. Sie muss auch in 

Zukunft einen verlässlichen Beitrag zur Absicherung des Pflegerisikos leisten und eine ho-

he Qualität von Betreuung und Pflege bieten. Eine umfassende Pflicht zur Absicherung ist 

auch in Zukunft unverzichtbar. Sie entbindet jedoch den Einzelnen nicht davon, seine Ei-

genverantwortung und Eigeninitiative zur Absicherung des Pflegerisikos und zur Gestal-

tung der Pflege wahrzunehmen. 

 

197. Um die soziale Pflegeversicherung auf eine zukunftsfähige Finanzierungsbasis zu stel-

len, soll die Umlagefinanzierung stufenweise um solidarische Prämienelemente ergänzt 

und im Sinne der Generationengerechtigkeit baldmöglichst durch ein kapitalgedecktes 

solidarisches Prämienmodell ersetzt werden. Bei der Höhe der Prämie soll die Erziehungs-

leistung von Eltern berücksichtigt und ein sozialer Ausgleich aus Haushaltsmitteln vorge-

nommen werden. 

 

198. Prävention und Rehabilitation sollen Vorrang vor Maßnahmen der Pflege haben. 

„Ambulant vor stationär“ ist unser Grundsatz. Neue Wohn- und Betreuungsformen müssen 

entwickelt und gestärkt werden. Durch Pflegebudgets, die von den Pflegebedürftigen ei-

genverantwortlich im ambulanten, teilstationären oder stationären Bereich eingesetzt 

werden können, und durch die Pflegezeit wollen wir die häusliche Pflege stärken und das 

Engagement der pflegenden Angehörigen besser würdigen. 

 

199. Veränderungen in der Struktur und Finanzierung der Pflegeversicherung eröffnen 

Chancen, die Leistungen der Pflegeversicherung zu dynamisieren und die Pflegebedürftig-

keit – vor allem zugunsten von Menschen mit eingeschränkter Alltagskompetenz, wie zum 

Beispiel Demenz – neu zu definieren. Ziel ist es, ein real konstantes Niveau der Pflegeleis-

tung sicherzustellen und einen steigenden Zuzahlungsbedarf zu Lasten der Pflegebedürf-

tigen, ihrer Angehörigen und der Sozialhilfeträger zu verhindern. 


